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lichen Monopolbetriehe (289j.J); 
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an den Bundesminister für Inneres, be­
t,reffend Schmähung von Polizeibeamten 
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eles Bundesministers für Finanzen auf die 
Anfrage der Abg. Ing. Raab und Genossen 
(241jA. B. zu 271/.T). 

Beginn der Sitzung: 10 Uhr 10 Minuten. 

Präsident Böhm: Die Sitzung ist eröffnet. 6 .. Jänner 1949 über das Bundesgesetz, be­

Das stenographische Protokoll der 92. bis 
96. Sitzung vom 24, November, 9., 10., 11. 
und 13. Dezember 1948 ist in der Kanzlei 
aufgelegen, unbeanständet geblieben und daher 
genehmigt. 

treffend eine Amnestie für Verbrechen nach 
dem Wahlgesetz, beraten und folgendes be­
schlossen hat: 

Das Exekutivkomitee bestätigt im Namen 
des Alliierten Rates den wesentlichen Inhalt 
des Schreibens des Rechtsdirektoriums vom 

Krank gemeldet sind die Abgeordneten 21. Dezember 1948 und genehmigt nicht das 
Gierlinger, Handel, Marktschläger und Bundesgesetz, betreffend eine Amnestie für 
Steinegger; entschuldigt haben sich 1

1 

Verbrechen nach dem Wahlgesetz, da dies 
die Abgeordneten Dinkhauser, Kunschak, eine Verfassungsmaßnahme ist, welche nicht 
Mairinger, Frieda Miko la und Weiden-I in der Form eineR Bundesgesetzes vorgelegt 
hol zer. werden sollte. 

An Stelle der verstorbenen Frau Abg. Krones Das Exekutivkomitee ordnet daher <tll, daß 
ist die für den Wahlkreis Wien West in den das Bundesgesetz, betreffend eine Amnestie 
Nationalrat berufene Frau Abg. Pokorny für Verbrechen nach dem Wahlgesetz, nicht 
zum erstenmal im Hause erschienen. Ich verlautbart wird. Die österreichische gegierllng 
lade sie ein, die Angelobung zu leisten. kann dasselbe dem Alliierten Rat in der Form 
- S h '11"h D P' l' d' I eiu('!s Verfassnngsgesetzes erneut vorlegen.' c rl tu rer r, tttel'mann ver test te . 

Angelobungs/orrnel. - Abg. Jfaria Pokol'-ny I Der Vollständigkeit hal~er . bem0i.'h:t das 
leil;tet die Angelob~mg. I Bundeskanzleramt, daß die m dem vor-

. stehenden Schreiben des Alliierten Sekre-
Präsident Böhm: Der eingelangte Antrag tariates der Alliierten Kommission bezogene 

178/A wurde dem zuständigen Ausschuß zuge- Note des Rechtsdirektoriums der Alliierten 
wiesen. 

Die schriftliche Beantwortung der Anfrage 
Nr. 271 wurde den anfragenden Mitgliedern 
des Hauses übermittelt. 

Ich ersuche den Schriftführer, Herrn Abg. 
Dr. Pittermann, um Verlesung des Einlaufes. 

Schriftführer Dr. Pittermann (lie.st): 

"An das Präsidium des Nationalrates. 

Das Bundeskanzleramt beehrt sich hicmit, 
den folgenden Beschluß des Exekutivkomitees 
der Alliierten Kommission vom 6. Jänner 1949 
über das Bundesgesetz, betreffend eine 
AmllefJtie für Verbrechen nach dem Wahlgesetz 
(Nr, 708 d. B. zu elen stenographischen Proto­
kollen des Nationalrates, V. G. P.), hekannt­
zugeben: 

,Sie werden hiemit verständigt, daß das 
Exekutivkomitee in seiner mtzung vom 

Kommission \Tom 21. Dezember HI48 folgenden 
Inhalt hat: 

,Das Rechtsdirektol'ium ist einstimn1 ig zu 
dem Entschluß gekommen, daß es den Akt 
NI'. 82.306-2 b/1948, der als Buncle~gesetz 
bezeichnet wird, vv'ährencl er Anderungen einef:\ 
Verfassullgsgesetzes enthält, dem Exekutiv­
komitee nicht vorlegen kann. 

Ich sende Ihnen den Akt 82.306-2 bj1948 
zurück und teile Ihnen mit, cl<tß das Rechts­
direktorium bereit sein wird, ihn dem Exekutiv­
komitee vorzulegen, wenn dasselbe, ab Ver­
fassungsgesctz bezeichnet wird.' 

Da das genannte Bundesgesetz auf einem 
Initiativ8~ntrag von Mitgliedern des Nö~tional­
rates beruht, beehrt sich das Bundeskanzleramt, 
diesen Beschluß des Exekutivkomitees der 
Alliierten Kommission zur geeignet er­
scheinenden weiteren Veranlassung mitzuteilen. 

Wien, am 10 .. Jänner 1949," 
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Präsidpnt Böhm: Die Mitteilung dient Zli!' 'ib:J dem Ausschuß für Land- und Forst-
Kenn tnis. Ich ersuche den Herrn Schrift- I wirtschaft; 
führer, in der V!:'rlesung des Einlaufes fort­
zufahren. 

7H4, 786 und 787 dem Ausschuß für soziale 
Verwaltung. 

Schriftführel' Dl'. Pittermann (liest): Von 
der Bundesrcgit:i'Ung sind folgende V 0 l' 1 a gen Präsident Böhm: Zum Wort gemeldet i!'lt 
lind Berichte eingelangt: der Herr Bundesminister für Justiz. Ich erteile 

ihm das \Vort. 
Bericht des BumleHmini::;teriull16 für J!'immzen 

ii. bel' die Kreditüberschreitungen im J ahl'e 1948 ; Bundesminister für Justiz Dr. Gerö: Hohes 
Haus! Das Rechtsdirektorium des Alliierten 

Bundes@'esetz, mit or111 das Bundesgesetz Rates hat einstimmig de11 Standpunkt ver-
~Tom 22. Oktohor ] 947, B. G. Bl. Nr. 245, treten, da,ß die vom X ationah'vt als einfaches 
über dip vor7.:eitig<, Be(~Edignng des Lehr- Bundesgesetz bescn.lossene 'Wahlschwindel­
verhältnisses a11S Anl,LU des Kriegszustandes amnestie vorn 17. X oycm be·r 1948 eine 
J939 - 1945 ergänzt wird (781 d. B.): Änderung des Wahlgesetzes 1945 darstelle, 

Bericht der Bundesregierung an den das 'wieder seinerseits ein Verfassungsgesetz sei, 
Ndiona.lmt üher den Abschluß eines über- wesha.lb auch die in der 'Wahlsehwindel­
einkommens zwischen der österreichischen amnestie ent.haltene,} Bf·sthl1ll1ungell wieder 
Bundesregierung und d0l' italienischen nur dureh ein Bundesn:rfassungsgesetz be­
H.egit~rung zur Regelung des erleichterten schl088811 werden können. In Verfolg dieses 
~t.ra.ßendnrehgangsye-:-kehr'" zwischen Nordtirol Beschlusses des Recbt.sdirektoriums hat das 
und Osttil':)l Ü1y.:1' itaJi::"nisches Gebiet (782 Exel~utivkomitce im Ne,men (Irs Alliierten 
d. B.); Rates dem am 17. November 1948 be-

Bundesgeseh, betreffend die Abänderung des schlossenen Bundesgesetz die Genehmigung mit 
])undcsgesetz-:"s vom 19. l\färz 1947, B. G. BI. dem Beisatz versagt, daß es sich um eine 
NI'. 77, ühel' die Durchführung der Erfassung, Verfassungsmaßnahme handle, für die ein 
Aufbtingung und Ablieferung der hewirt.- einfaches Bundesgesetz nicht genüge. 
schafteten heimischen landwirtschaftlichen Er- Es sei mir nun gestattet, Hohes HM1S, 
zeugnisse (2. AlIfhriJ1~~m1gs-Gesetz-i\ovelle) zu dieser vom Exekutivkomitee des Alliierten 
(783 d. B.); Rates aufgeworfenen Frage der Verfassungs-

Bundesgesetz über die Ausübung des mäßigkeit der Beschlußfassung des Hohen 
iirztlichen B(~l'ufcß und die Standesn'l'tretung Hal1ses Stellung zu nehmen. 
der Ärzte (Ärztegesetz) (784 d. B.); Zunächst ist die Fragt aufzuwerfen, ob 

Bericht an den Nationalrat, betrefft:nd das durch die \Vahlschwilluelamnestie 1948 wirk­
auf der :30. Internationalen Arheitskouferenz lich dk1S \Vahlgesetz 1945 geändert wurde. 

n Nach der hier allein in Betracht kommenden angenommene bereinkommen (Nr. 81) über 
die ArbeitsauLsicht im Gewerbe und Handel Bestimmung des § 7 def) Wahlgesetzes 1945 
llnd die Empfehlung (Nr. 81), betreffend die wird .weg~n Verbr.~chens des Betruges bestraft, 
ArbeitsauLsicJ t ('"'86- 1 B)' wer li1 emem 'Vahlera.nlageblatt auf Fragen, 

: 1 I ('. .. J.' , • die Hich auf die ehemalige Zugehörigkeit zur 
BellCh! EJ,ll den Nfl,tlOnalrat, be~rc,,('nd die NSDAP edel' zu deren 'Vebrverbänden be­

auf der .~o, Int._'T:1ationalen ArbeItskonferenz I ziehen vorsätzlich unwahre Angaben macht 
anQ'enOlnnlc;ll("l 1 ~h{'I'P.l·11kOlllnlen 1\'1' 8'> bis . h' d' B . d' 1':7 h : 
,C - • ~,_. ...:Ii,... Da :~lC le estimmungen leses vv a Igesetzes 

HO (787 d. B.):. 1 1945 vom 19. Oktober 1945, das zugegebener-
I. Bundesgesetz übel' die VOl'aw-lsetzungen maßen ein Verfassungsgesetz war, nur auf die 

fter Einhebung der öffentlichen Abgaben (Ab- erste Wahl des Nationalrates, der Landtage 
gaheneinheb .... mg:;;gesetz -- Abg. E. G.): und des Gemeinderates der Stadt Wien 

H. Bundesgesetz über die Einhringung bezogen, konnte folgerichtig gegen diese Be­
und Siehel'ung der öffentlichen AbgaLca (Ab- stimmungen Hur bis zur Durchführung dieser 
gabenexpkutionsordnung - Abg. E. 0.) (788 \Vahl Yt'j',stnßell we;'ckn. Gegenwärtig kommt 
d. B.). - also nur noch die verfolgung und Bestrafung 

Es wf1'den zuge'wiesen: 

Der Bericht de~ Bundesministel'iullls für 
]'imtllZe!l üher die Kreditüberschreitungell im 

von Verbrechen in Betracht, die schon vor 
mehr als drei Jahren begangen worden sind 
und in Hinkunft nach dieser Gesetzesstelle 
überhaupt nieht mehr begangen werden können . 

Die WahlsehYvindclamnestie besagt nun, daß 
wegen Verbrechens nach § 7 des Wahlgesetzes 

781 dc~m Au:::!Sdt'.iG für Ha .. ndcl und Wieder- 1045 von der Einleitung eines Strafverfahrens 
aufbau; abzusehen oder ein deshalb dngeleitetes Straf. 

• Jahre Hl48 und 788 d. B. dem Finanz- und 
Blidgetau8Hchuß: 

782 dem AUt>.'>dwB fiü' Verkehrswesen; ; yerfahren einzustellen sei, wenn der Beschul· 
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digte im Wähleranhgeblatt über seine Zuge-. l,.renleu können. Daß es sich hiebei um einen 
hörigkeit zur NSDAP oder zu deren Wehr-I Gnadenakt und nicht um eine Änderung der 
verbänden zwar unwahre Angaben gemacht Strafbestimmungen des 'Wahlgeset,zes 1945 
hat, aber nach seinen richtigen Angaben handelt, ergibt sich in einer jeden Zweifel 
bereits vom Wahlrecht ausgeschlossen war, ausschließenden Weise daraus, daß in der 
oder wenn er auf Grund seiner unrichtigen Niederschlagung des Verfahrens ein Verzicht 
Angaben zwar in das abgeschlossene Wähler- auf die Feststellung der Schuld des Ver­
verzeichnis aufgenommen worden ist, also das dächtigten liegt. Im Falle der Abänderung 
Wahlrecht hätte ausüben können, dies aber eines Strafgesetzes aber muß das Strafver­
zu tun unterlassen hat, mit anderen 'Vorten, fahren durchgeführt, die Schuld des Ver­
wenn der Beschuldigte durch einzelne unwahre dächtigten festgestellt werden. Auch die Be­
Angaben im vVR-hlcranla,geblatt das Wahlrecht stimmung der 'Vahlschwindelamnestie, daß 
nicht erschleichen wollte oder wenn er schließ- ein in erster Instanz Verurteilter, wenn das 
lieh freiwillig davon abgesehen hat, ein er- Erkenntnis des Erstrichters zu seinen Gunsten 
schlichenes \Vahh'echt auszuüben. Die angefochten worden ist, die ,Einstellung des 
Amnestie sollte ferner unter den gleichen Strafverfahrens auf Grund der Amnestie, also 
Voraussetzungen Personen gewährt werden, den darin gelegenen Gnadenrukt, ablehnen und 
die nur wegen Verbrechens nach § 7 Wahl- begehren kann, daß über das Rechtsmittel 
gesetz 1945 vorurteilt wurden, und zwar durch entschieden werde, beweist, daß § 7 des Wahl­
Nachsicht der noch nicht vollstreckten Strafe gesetzes durch die Amnestip nicht berührt 
sowie der mit der Verurteilung verbundenen ;'ird, Denn der Rechtsmittelentscheidung 
Rechtsfolge der Unfä!ligkeit, bestimmte wird in diesen ]j'ällen die unverändert ge­
Rechte, Stellungen und Befugnisse zu erlangen, b!iehene Strnofandi'Ohung zugmnde gelegt. 
und vom Verlust des Wahlrechtes befreien. Überdies kann man nur auf Gnad8 ver-

Es kann keinem Zweifel unterliegen, da.ß zichten, nicht aber auf die Anwendung eines 
die Bestimmungen der Wahlschwindelamnestie geänderten Strafgl'sctz8S. 

über Straf- und Rechtsfolgenachsicht . Ich komme daher zu dem Ergebnis, daß die 
keine Abänderung des Wahlgesetzes 1945, Ansicht des Rechtsdirektoriums und in weiterer 
sondern nur einen inhaltlich begrenzten Folge des Exekutivkomitees des Alliierten 
Gnadenakt darstellen und dem Verurteilten Rates, wonach das am 17. N ovem bel' 1918 
durch die Amnestie nur die Fähigkeit zur vom Hohen Haus beschlossene Bundesgesetz 
Wiedererlangung dieser Vorzüge und Be- eine Abänderung des Wahlgesetzes 1945 ent­
rechtigungen zugebilligt werden sollte. halte, nicht zutreffend ist. Es handslt sich 

Es taucht nun die Frage auf, ob vielleicht vielmehr um einen allgemeinen Gnadenakt, 
der Alliierte Rat in den Bestimmungen der der dazu bestimmt ist, Härten zu beseitigen, 
Wahlschwindelamnestie über die Nieder- die sich aus der auch "\y"iterhin unverändert 

,schlagung des St,l'afverfahrens eine Ab- in Kraft stehenden Strafbestimmung des § 7 
änderung d<.:8 'I,:;dilgesetzes erblickt haben des Wahlgesetzes in den Fällen ergeben würden, 
kann. Dazu gestatte ich mir, Hohes Haus, in denen die Voraussetzungen der Amnestie 
folgendes zu bemerken: vorliegen. 

Strafgesetze werden erlassen nicht nur, um 
die Möglichkeit zu schaffen, begangenes 
Unrecht zu sühnen, sondern vor allem auch 
zu dem Zweck, von der Begehung mit Strafe 
bedrohter Handlungen abzuhalten. Sie richten 
Rich daher gegen Handlungen, die in Zukunft 
begangen werden könnten. Ist eine strafbare 
Handlung schon bega.ngen 'worden, su kann 
der Schuldige nur durch einen Gnadenakt von 
der ihm drohenden Strafverfolgung, der Strafe 
und den Folgen dm' Verurteilung befreit 
werden, sofern nicht die Strafdrohung durch 
ein späteres Gesetz aufgehoben oder eingeengt 
wird. Die W ahlsch windelamnestie sieht nun 
unter bestimmten Voraussetzungen die gnaden­
weise Einstellun~ noch nicht rechtskräftig 
abgeschlo~se1J.er ;-jtrnfverfahren wegen Ver­
brechen nach § 7 des "\NT ahlgeset7,es vor, also 
wegen Verbrechen, die schon vor Jahren 
begangen worden sind und nicht mehl' begangen 

Amnestien aber werden nach Art. 93 des 
Bundes-Verfassungsgesetzes durch einfache 
Bund">8ge;)etz~ (,t'~"nt, 1H"-d ZW;1.,l' ohne Rücksicht 
darauf, ob sich der staatliche Strafanspruch, 
auf dessen Feststellung oder Verwirklichung 
mit der Amnestie verzichtet wird, auf eine 
in einem einfachen Bundesgesetz oder in einem 
Bundesverfassu!1gsgcsetz cnthalt~ne Stmf­
vorschrift gründet. Ich da:·f in diesem Zu­
sammenhange b0ispielsweise darauf hinweisen, 
daß elie Fd:x1cn;:;2.mnec/Gie 1919 und die 
Amnestie 1928 beide einfache Bundesgesetze 
waren und das Verbrechen des Mißbrauches 
der Amtsgewalt auch insoweit erfaßt haben, 
als die Tat nach Verfassungsgesetzen, nämlich 
nach dem Geset,z zum Schutze der persönlichen 
Freiheit und des Hausrechtes, dieses Ver­
brechen bcgrülld9te, Schon da,mit erledigt 
sich der allfällige Einwand, daß das Wahl6esetz 
1945 als Verfassungsgesetz gegenüber dem 
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geltenden Bundes-Verfassungsgeset~ sich <tL' i ü~ S pn1Chgebrauch als Amnestien für lVIindci'­
das spätere Gesetz darstelle, oder, anders I belastete bezeichnet, stellen aber in Wirklich­
ausgedrückt, Art. 93 der Bundesv8l"fc:tssung I keit keine Gnadenakte, sondern Änderungen 
berücksichtige nicht den Fa.ll, daß die ~traf- ~ der Vorschriften des Nationalsozialisten­
bestimmung, auf die sich eine Amnestie be- gesetzes über die Dauer der Sühnefolgen dar 
ziehen soll, in einem Verfassungsgesetz ent- i und sind daher meines Erachtens vom Hohen 
halten ist. \Vie sich aus dem angeführtem! Haus mit Recht nicht als Amnestien behandelt 
Beispiel ergibt, kann das Hohe Haus ersehen,' worden. 
daß Strafbestl111lllungen auch schon vor Er-: . 
I B d 1: • V· Zusammenfassend darf ich daher memer 
assung unserer un esvenassung In eI - A . 1 t A d 1 b d ß d H h 

.c R t +h It r> ' nSIC.i1 us ruci.\. ge en, a a,s vom 0 en Jo,ssung"g-ese zen en., a en wann. , H 17 N b 1 b 11 ' " aus am . 1: ovem er 948 esc 1 ossene 
711 d~m E;"g,~hnis, daß es für eine Amnestie i BUl1d0sgcSt'tz keine Änderung des Wahl­

gleichgültig ist, ob die Strafvorschrift, auf die· gesetzes 1945 enthält, sondern eine Amnestie 
sie ~ieh bezieht, in einem einftwhen Buncles- i darstellt, cl ie nach .A rt. 93 des Bundes-Ver­
gesetz oder in einem Verfassungsgosotz ent- I fassungsgesetzes durch einfaches Bundesgesetz 
halten sei, führt auch folgende Erwägung:, zu erteilen ist. Eine Amnestie ist ihrem Wesen 
Eine Amnestie ist ihrer Natur nach kein' nach nur rlazu bestimmt, die Einbringung 
materiell-rechtliches Gesetz, da,s Hechttlregeln! von Gnfl,d0ngesl1chen im Einzelfall und die 
aufstellt, sondern eben wie ein Gnadenakt des Beschäftigung do~: Herrn Bundespräsidenten 
Herrn Bundespi:äsidenten in einem Einzelfall mit f,olchen GnadengefllH:hcn entbehrlich zu 
ein Verwaltml".; . ..;,dd, U'_T allerdings in die Form machen, wenn die in der Amnestie vorge­
eines Gesetzes gekleidet ist. Daß unsere sehenen Vora,ussetzungen vorliegen. Daß aber 
Verf~Jssung Amnestien nur als Gesetze in der Herr Bundesprä."ident berechtigt ist, unter 
formalem Sinne ansieht, ergibt sich unzwei- diesE'n Vorau8setzungen durch Einzelgnaden­
deutig aus der Tatsache, daß der Art. 93 unter akte auf Grund cles Art. 65 der Verfassung 
die Bestimmungen des Bundes-Verfassungs- Gnadenwerbern die gleiche Begünstigung zuteil 
gesetz0,s über die Vollziehung des Bundes, werden Zl1!aSS21l, clie ihnen die vom Nationalrat 
nicht aber unter clie Vorschriften über die beschlossene Amnestie gewähren soll, kann 
Gesetzgebung des Bundes eingereiht ist. Ein füglich wohl nicht bestritten werden. 
Gesetz in form~lem Sinne ist [I,bor nicht ZEh'd .. b d· R 1 
geeignet, ein materiell-rechtliches GC'Retz a.b- I . "ur . ntsc el ung u er 10. vom. ec lts-

dIrektOrium und vom ExekutIvkomItee auf­zuänd~rn. 
geworfene Frage ist daher das Hohe Haus 

Wenn nun eingewendet werden sollte, daß als Hüter der östel'reichischen Verfassung und 
das Hohe Haus selbst im NS-Gesetz 1947, auch ~llit Rücksicht darauf, daß es sich bei 
und zwar in den Übergangsbest.immungen der Wahlschwinddamnestie um einen Initiativ­
des 1. Hauptstückos, Amllesti8b8~itirnmüngen antrag gehandelt hat, berufen. Es ist abcr 
aufgenommen habe, diC' Romit als Vcrftl.,ssungs- aus einem anderen Grund zu begrüßen, daß 
bestimmu!l.sen flhs.'x'n \yorden sincL so soll sich Organe des Alliierten Rates mit der Frage 
nicht gcl:.:ugn;:·t werd<:l1, (bß die Vorschrift (br Verfassungsmäßigkeit des vom Nationalrat 
des NS-Gcsetzes, wonach im Falle rceht- beschlossenen Bundesgesetzes befaßt haben. 
zeitiger .::~ achregistrierul1g jedes wegen R0gi- Denn aus der Tatsache, daß der Beschluß im 
strierungshekuges eingeleitete Stl'aJvürfa,h1'cn Alliiertc-n Rat einstimmig gefaßt wurde, ergibt 
einzustellen sei, eine Verurteilung -,ycgcn dieses sich eindeutig die Anerkennung unserer Bundes­
Verbrechens aber nicht als erfolgt zu gelten verfassung ab Grundlage des öffentlichen 
habe, als eine Am:l.:?stiebestimlllung angesehel1 Rechtslebens durch alb vier Elemente, "Vir 
werden k8~nn. Di,c'fii:'. hi.ngt abET mit der ~-reu- könnca nur wünschen, daß die Besatzungs­
regelung der H,egis~l'iel'ung;,;pj:lieht ur.cl der mächt.,\ wie jetzt in der Frage der Abgl'enzung 
daraus SIch ergebenden Behandlung von Straf- der Verfassungsgesetzgebung von der einfachen 
sachen gegen nicht mehr registrierungs- Bundesgesebzgebung, künftig auch für die 
pflichtige Personen so enge zusammen, daß Wahrung anderer Grundsätze unserer Ver­
eine gleichzeitige Regelung im NB-Gesetz fassung, wie zum Beispiel für die Freiheit der 
zweckmäßig war. Überdies wurde dir) Ent- Meinungsäußerung, die persönliche Freiheit 
scheidung über die Anwendbarkeit dor er- und die Ausübung der Gerichtsbarkeit, ein­
wähnten Bestimmung den Volksgerichtcn über- treten. Wir wollen aber dem Alliierten Rat 
tragen, deren Zuständigkeit durch ein Ver- nicht verschweigen, daß die Überwachung der 
fassungsgosetz, nämlich durch § 24 de~~ Ver- Verfas:mngsmäßigkeit unseres Rechtslebens 
botsgesetzes, geregelt ist. Und wenn ich seitens des Hohen Hauses erfolgt und do~t i~ 
noch auf die ~undesverfas3ung~gesctze vom I guter H~t ist. Das Hohe Haus w!r,<:l ll;!;tn ~Jei;I! 
21. und 22. Apn11948, B. G. BI. NI'. 70 und 99, EntscheIdung zu treffen hawnl.··J~iJeb0h;wy. 
verweisen darf, so werden diese Gesetze nur Beifall.) .!.g .b 
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Präsident Böhm: Zu 
ordnungsantrag hat sich 
Tschadek gemeldet. 

einem Geschäfb- 1 BeridttBtr:;tatter Dr. Tschadek: Hohes Haus! 
der Herr Abg. Dl'" Die Bund8sregierung hat eine Regierungs. 

Abg. Dr. Tschadek: Ich beantrage die 
Eröffnung der Debatte über die Erklärung 
des Herrn Bundesministers für Justiz. 

Präsident Böhm: Ein Einspruch gegen die 
Eröffnung der Debatte wird nicht erhoben. 
Ich bitte also den Herrn Abgeordneten, zu 
seinem Antrag zu sprechen. 

Abg. Dr. Tschadek: Hohes Haus! Der Herr 
Justizminister hat in umfassender und klarer 
Weise die Rechtslage bezüglich des Einspruches 
gegen das Amnestiegesetz dargelegt. Ich habe 
dem nichts hinzuzufügen und nur zu be­
merken, daß die Organe der österreichischen 
Volksvertretung selbst bemüht sind, die Ver­
fassung in allen Punkten zu wahren und ein­
zuhalten. 

Wir fühlen uns, wie der Herr Justizmillister 
mit Recht gesagt hat, als die berufenen Hüter 
der österreichischen Verfassung. Zur Über­
prüfung von Gesetzen haben wir den Ver­
fassungsgerichtshof, dessen Aufgabe es ist 
nachzuprüfen, ob Gesetze der österreichischen 
Verfassung entsprechen. 

Ich möchte daher dem Hohen Haus im 
Einvernehmen mit allen drei Parteien einen 
Resolutionsantrag unterbreiten (liest): 

"Der Nationalrat stellt fest, daß das 
Amnestiegesetz (708 d. B.) entsprechend der 
geltenden Bundesverfassung einstimmig be­
schlossen wurde; er ersucht daher die Bundes· 
regierung, unter Darlegung dieses Argu­
mentes beim Alliierten Rate alle Schritte 
zu unternehmen, damit den Absichten des 
Nationalrates auf möglichst rasche Amne­
stierung im Sinne dieses Gesetzes Rechnung 
getragen werde." 
Ich bitte das Hohe Haus, diesen Antrag an· 

zunehmen. (Beifall.) 

Präsident Böhm: Da der Antrag von Ab­
geordneten aller drei Parteien eingebracht ist, 
erübrigt sich die Unterstützungsfrage. 

Zum Wort ist niemand mehr gemeldet, wir 
schreiten deshalb zur Abstimmung. ( Ab­
stimm'ttng.) 

vorlage eingebracht, mit der das Gebühren. 
anspruchsgesetz vom 13. Juni 1946 abgeändert 
und ergänzt werden soll. Bisher haben Schöffen 
und Geschworene, die an Strafverhandlungen 
teilgenommen haben, eine einheitliche Tages­
gebühr von 15 S pro Sitzungstag erhalten. 
Zeugen, die zu den gleichen Verhandlungen 
geladen wurden, haben aber den vollen Ver­
dienstentgang, der ihnen durch die Ladung 
zu Gericht entstanden ist, erhalten. Die 
Schöffen und Geschworenen sind also durch 
die bisherige Regelung der Gebührenansprüche 
wesentlich schlechter gestellt als die Zeugen 
und Sachverständigen. 

Es ist bekannt, Hohes Haus, daß gerade die 
Schöffen und Geschworenen oft tage-, ja 
wochenlag gezwungen sind, an den Verhand­
lungen teilzunehmen, und es ist eine wirkliche 
Härte, daß die Menschen, die eine sehr hohe 
Verantwortung für unsere Rechtsprechung 
tragen, nicht einmal den Verlust ersetzt be­
kommen, den sie erleiden, weil sie für diese 
Zeit aus dem Berufsleben ausscheiden müssen. 
Es erscheint daher notwendig und gerecht­
fertigt, daß die Schöffen und Geschworenen 
den vollen Ersatz für den erlittenen Verdienst­
entgang erhalten, der durch das Amt eines 
Schöffen oder eines Geschworenen bedingt ist. 

Die Regierungsvorlage sieht also vor, daß 
an Stelle des festen Tagsatzes von 15 S nun­
mehr der wirkliche Ausfall an Verdienst den 
Schöffen und Geschworenen ersetzt wird. 
Darüber hinaus hat die Regierungsvorlage 
noch einige formelle .Änderungen vorgenommen, 
die in dem schriftlichen Bericht des Justiz­
ausschusses besprochen sind. 

Der Justizausschuß hat in seiner Sitzung 
vom 11. Jänner 1949 diese Gesetzesvorlage 
beraten. Er hat dabei den Wunsch ausge­
sprochen, daß der in allen Gebührenauspruchs. 
gesetzen vorkommende Ausdruck "Mehrauf­
wand" durch das Wort "Aufwand" ersetzt 
wird, weil dies eine klarere und richtigere 
Formulierung darstellt. Wenn der Justiz­
ausschuß davon abgesehen hat, einen formalen 
Abänderungsantrag zu stellen, so deshalb, 
weil diese Änderung der Terminologie hier 
unzweckmäßig wäre und im Interesse der 
Gleichheit mit allen übrigen Gesetzen nicht ein. 

Der Antrag ist einstimmig angenom- geführt werden kann. 
men. 

Auf der Tagesordnung steht der Bericht des 
Justizausschusses über die Regierungsvorlage 
(772 d. B.): Bundesgesetz, womit das Ge· 
bührenanspruchsgesetz vom 13. Juni 1946, 
B. G. BI. NI'. 136, abgeändert und ergänzt 
wird (Gebührenanspruchsgesetznovelle) (785 
d. B.). 

Der Justizausschuß hat auch der Ansicht 
Ausdruck verliehen, ... (Unruhe.) 

Präsident Böhm (das Glockenzeichen gebend) : 
Ich bitte das Hohe Haus, etwas mehr Ruhe 
zu bewahren. 

Berichterstatter Dr. Tschadek (/01'l8etzend): 
... daß eine Revision des § 1154 b des All­
gemeinen Bürgerlichen Gesetzbuches vorbe-
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reitet werden soll; aber auch diese Revision 
erschien im Zuge der Gebührenanspruchs­
gesetznovelle weder zweckmäßig noch möglich. 

Namens des Justizausschusses stelle ich 
!:\omit den Antrag, dem vorliegenden Gesetz­
entwurf die verfas~ungsmäßige Zustimmung 
zu erteilen. 

Präsident Böhm: Zum Wort hat sich niemand 
gemeldet. Ich schreite daher zur A b-
stimmung. 

Präsident Böhm: Die für heute, 14 Uhr, 
einberufene Sitzung des Unterausschusses 
des Verfassungsausschusses wird auf einen 
späteren Zeitpunkt verschoben. 

Der Hauptausschuß hält im Anschluß an 
die Haussit.znng im LesBzimmer eine kurze 
Sitzung ab. 

Die Tagesordnung ist erschöpft. 

Die nächste Sitzung nehme ich für Mittwoch, 
den 9. Februar, 10 Uhr vormittag, in Aussicht. 
Wird dagegen ein Einspruch erhoben? 

Bei der Abstimmu,ng wird der GesetzentuJ1trf (Niema.nd meldet sich.) Es ist nicht der Fall. 
in zweiter und drittel' Lf'sl'lifl :;:I!;n 8C8C1!lUP\' Es bleibt daher bei meinem VOfsrhlag. 

erhoben. Die Sitzung ist geschlossen. 

Schluß der Sitzung: 10 Ul1r 45 Minuten. 

Druck der österreichiscncn Staacsdruckerei. 779 4' 
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